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Ich habe übrigens gerade einen interessanten Abschnitt bei der Berliner GEW gelesen:

Zitat

Ich arbeite an einer staatlichen Schule des Landes Berlin. Darf meine
Schulleiter*in mir Präsenz in der Schule anordnen und wenn ja, in welchem
Umfang?

Die Schulleiter*in darf Erzieher*innen für die Dauer der dienstplanmäßigen Arbeitszeit
Präsenzpflicht anordnen.

Bei Lehrkräften sieht die Sache etwas anders aus. Bei diesen besteht trotz
anderslautender Informationen keine allgemeine Präsenzpflicht. Und eine Schulleiter*in
darf diese auch nicht allein einführen, denn es gibt das Mitbestimmungsrecht des
Personalrates gemäß § 85 Abs. 1 Nr. 1 PersVG Berlin (Beginn und Ende der täglichen
Arbeitszeit und der Pausen sowie die Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen
Wochentage).

Konkret bedeutet dies, dass eine Schulleiter*in den Lehrkräften die Präsenz in der
Schule für Aufgaben anweisen kann, welche die Anwesenheit in der Schule erforderlich
machen. Wenn die Senatsverwaltung dies für die Lehrkräfte an allen Schulen des
Landes Berlin ändern will, müsste sie unverzüglich das Mitbestimmungsverfahren beim
Hauptpersonalrat einleiten.

Guter Hinweis und wird wieder zu viel Ärger unter den Erziehern gegen die bösen Lehrer
führen. Kann ich mit leben, die nerven mich aktuell eh und halten sich bei uns an der Schule für
wichtiger als irgend was anderes.

Aber gut zu wissen, dass das was einige eigentlich vor hatten, gar nicht geht. Wir haben ja
generell eine andere Lösung gefunden!

Zitat

Welche Aufgaben muss ich als Arbeitnehmer*in übernehmen, wenn keine
Kinder betreut oder unterrichtet werden?
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Arbeitnehmer*innen müssen Aufgaben übernehmen, die zur arbeitsvertraglich
vereinbarten Tätigkeit gehören bzw. die gleichwertig und vor allem unter dem Aspekt
der Ausbildung zumutbar sind. Erzieher*innen oder Lehrkräfte müssen weder die
Schule putzen noch Möbel räumen.

Wird ja schon im normalen Schulalltag vergessen!
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